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Islamismus 
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Was ist Islamismus? 

: Extremismus 

: politische Ideologie 

: gegen freiheitliche demokratische Grundordnung (FDGO) gerichtet 

: Ziel: religiös legitimierte Ordnung 
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Unterschiede Islam - Islamismus 

                                Islam                                      Islamismus  

      

: Koran  Offenbarung  Verfassung 

 

: Sunna  Brauch   verpflichtende Lebensweise  

 
: Scharia Pflichtenlehre  Gesetz, politisches Ordnungsmodell 
      

: Jihad  Einsatz für den Islam Kampf für die Durchsetzung der  
                                auf verschiedenen Ebenen      Islamauffassung der Gruppierung 

  
: Islam  Religion   politische Ideologie 

offen für Auslegung  geschlossenes Weltbild 

> Vielfalt   > Vereinheitlichung 
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Stichwort „Scharia“ 
 

Die Scharia regelt: 

1. die Beziehungen zwischen Gläubigen und Gott (Glaube und Kultus)  

2. die Beziehungen der Menschen untereinander (Recht) 

    problematische Aspekte: 

    a) Körperstrafen, fehlende Gleichberechtigung und Religionsfreiheit 

    b) Gott als Souverän 

 

Nach islamistischem Verständnis ist die Scharia eine „Rechts- und Staatsordnung“ 
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Kategorien islamistischer Organisationen 

 terroristisch, militant 

 

 Gewalt befürwortend 

 

 gewaltlos, legalistisch 

 

 transnational 

gegen USA, Israel und 

Verbündete 

 

 regional 

gegen die Herrscher in 

islamischen Ländern 



Salafismus 



Eckpfeiler Salafismus 

: as-salaf as-salih: Orientierung an den Altvorderen 

: Prophet Muhammad Vorbild für religiöse Praxis  

: Quellen Koran und Sunna 

: nicht alle Salafisten sind Extremisten! 
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Salafismus als Richtlinie für das Individuum  

: Abschottung von einer „unislamischen Umwelt“ 

: Änderung des äußeren Erscheinungsbildes 

: strenge Fokussierung auf ein islamisches Regelwerk 

: Betonung und Ausleben einer rigiden Trennung von Mann und Frau 

 

→ Hier keine Zuständigkeit für den Verfassungsschutz 
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Salafismus als Richtlinie für die Gesellschaft  
 

: islamische Religion als Ideologie, Ordnungs- und Herrschaftssystem 

und als unvereinbar mit der parlamentarischen Demokratie 

: Widersprüche zu wesentlichen Punkten der freiheitlichen Demokratie 

: Beispiele von Radikalisierungsprozessen, die in Terrorismus münden 

können 

 

→ Hier ist die Zuständigkeit des Verfassungsschutzes gegeben 
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Methoden salafistischer Propaganda  

: zentraler Begriff: „da‘wa“ 

: öffentliche Veranstaltungsformen 

: halböffentliche und geschlossene Veranstaltungsformen 

: hohe Bedeutung des Konsums und der Verbreitung salafistischer 

Propaganda im Internet 



Präventionsprogramm „Wegweiser“ 



Hintergrund 

: Koalitionsvereinbarung: „Aussteigerprogramm für islamistische 

Extremisten“ 

: Gründe: Ausschreitungen in Solingen und Bonn Mai 2012, 

gestiegene Zahl salafistischer Akteure 

: neue Strategie: verstärkte Prävention neben Repression 

: Konzepterarbeitung MIK 
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Eckpfeiler 

: Präventionsprogamm 

: Schwerpunkt politischer Salafismus 

: nur Grobstruktur entwickelt – nimmt erst vor Ort Gestalt an 

: zentrale Anlaufstellen in Städten 

: MIK finanziert örtliche Ansprechpartner: Betreuer 

: niedrigschwelliges Angebot 

 



Ziele 

: Radikalisierung im Einzelfall verhindern oder stoppen 

: Beratung und Unterstützung für Familienangehörige und das Umfeld 

(möglicherweise) radikalisierter Personen 
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Kooperationspartner  

: kommunale Behörden 

: freie Träger 

: Sozialverbände 

: örtliche Polizei 

: bestehende Initiativen 

: Schulen 

: Moscheegemeinden 

→ vielfältige Ursachen und Auslöser für Radikalisierung: viele verschiedene Partner 

erforderlich 
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Ablauf  

: Ratsuchende wenden sich an Anlaufstelle oder an das MIK 

: Ansprechpartner vor Ort analysiert Angelegenheit, zieht erforderliche 

Experten aus Netzwerk hinzu 

: gemeinsame Entwicklung von Lösungsstrategien 

: konkrete Umsetzungsschritte 
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Örtliche 

Polizeibehörde 

Jugendamt 

Freie Träger 

Moscheegemeinde 

Familien- 

beratungsstellen 

ARGE 

Bestehende  

Projektgruppen/ 

Runde Tische 

BETREUER 

WEGWEISER 
 vor Ort angesiedelt 

 von den kommunalen Partnern und 

MIK Wegweiser ausgewählt 

 

 Betreuer ANALYSIERT bei jeder 

Person die Dimension des Problems 

 

 Betreuer AKTIVIERT die jeweils 

betroffenen Partner 

 

 Betreuer ORGANSIERT 

Gesprächsrunden mit den 

betroffenen Partnern 

 

 Betroffene Partner ENTWICKELN 

gemeinsam individuelle 

Lösungsstrategien 

 

 

Gruppe erörtert konkrete  

Umsetzungsschritte  
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Ablaufskizze WEGWEISER 

z.B. 

Freunde, Lehrer, 

Imame etc. 

Soziales Umfeld

Familie 

Betroffener 



Stand der Dinge 

: „Wegweiser“-Telefonnummer beim MIK 

: Aufbau von Anlaufstellen in Bochum, Bonn und Düsseldorf 

: erste Gespräche in den Kommunen mit möglichen 

Kooperationspartnern 

: weiterer Ausbau für 2014 geplant 

 

   Präventionsprogramm Wegweiser 
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Telefon 0211-871 2728 

 info@wegweiser.nrw.de 



Kontakt „Wegweiser“ beim MIK 

MR‘in Anke Mönter 

anke.moenter@mik1.nrw.de, 0211 – 871 2775 

RR‘in Katrin Strunk 

katrin.strunk@mik1.nrw.de,  0211 – 871 2841 
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